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b) Vortrag von EUR 13.121.277,01 auf neue Rechnung
Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem ersten Bankarbeitstag
nach der Hauptversammlung.
Von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien sind nicht dividenden-
berechtigt. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der 
dividendenberechtigten Stammaktien durch den Erwerb weiterer
eigener Aktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung
bei unveränderter Ausschüttung pro Aktie ein dementsprechend
angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden.

(3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

(4) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

(5) Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WirtschaftsTreuhand GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart,
zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2010 zu wählen. Der Abschlussprüfer nimmt auch die
Prüfung oder prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts
zum 30. Juni 2010 vor, soweit diese erfolgt.

(6) Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und
zur Veräußerung eigener Aktien
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
a) Die mit Beschluss der Hauptversammlung vom 20. Mai 2009

erteilte Ermächtigung, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwer-
ben und zu veräußern, wird aufgehoben.

b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 20. Mai 2015 einmalig,
mehrfach, ganz oder in Teilbeträgen, eigene Aktien von insgesamt
höchstens zehn Prozent des derzeitigen Grundkapitals zu ande-
ren Zwecken als dem Handel in eigenen Aktien zu den nachfol-
gend näher bestimmten Konditionen zu erwerben.
Auf die erworbenen eigenen Aktien dürfen zusammen mit eige-
nen Aktien, die die Gesellschaft bereits erworben hat und noch
besitzt, nicht mehr als zehn vom Hundert des Grundkapitals
entfallen.
Ein Erwerb über die Börse erfolgt zum jeweils aktuellen Börsen-
kurs. Bei einem Erwerb außerhalb der Börse über ein öffent-
liches Kaufangebot darf der Gegenwert für eine Aktie (ohne
Erwerbsnebenkosten) den Börsenkurs um nicht mehr als zehn
vom Hundert übersteigen oder unterschreiten; als maßgeblicher
Börsenkurs gilt der durchschnittliche Schlusskurs im XETRA-
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Einladung zur 
ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 

Freitag, dem 21. Mai 2010, 14.00 Uhr,
im CongressCentrum Pforzheim, Mittlerer Saal,

Am Waisenhausplatz 1-3, 75172 Pforzheim,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein.

Tagesordnung
(1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebil-

ligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2009, des
Lageberichts und Konzernlageberichts des Vorstands sowie
des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2009
sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den
Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB

Die zuvor genannten Unterlagen sind im Internet unter www.stra-
tec-biomedical.de; Rubrik: Investor Relations > Hauptversammlung
abrufbar.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungs-
punkt 1 kein Beschluss zu fassen, da der Aufsichtsrat den Jahresab-
schluss und den Konzernabschluss bereits gebilligt und den Jahresab-
schluss damit festgestellt hat.

(2) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften ermittelten Bilanzgewinn zum 31. Dezem-
ber 2009 in Höhe von EUR 18.243.105,46 wie folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,45 je dividen-

denberechtigter Inhaber-Stammaktie der STRATEC Biomedical
Systems AG (Ausschüttung: EUR 5.121.828,45)
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, die Satzung der
Gesellschaft wie folgt zu ändern:
a) § 14 Ziffer 14.4. der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu

gefasst:
„Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich
rechtzeitig in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder eng-
lischer Sprache angemeldet haben. Die Aktionäre haben darüber
hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Hierzu
reicht ein in Textform (§ 126 b BGB) erstellter besonderer
Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende 
Institut aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einund-
zwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen. An-
meldung und Nachweis müssen der Gesellschaft unter der in der
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage
vor der Versammlung zugehen. Der Tag der Versammlung und der
Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des
Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen.
Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form
erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.“

b) Der bisherige § 14 Ziffer 14.5. der Satzung wird zu § 14 Ziffer
14.6. der Satzung. Nach § 14 Ziffer 14.4. der Satzung wird ein
neuer § 14 Ziffer 14.5. wie folgt eingefügt:
„Bei Fristen und Terminen, die von der Hauptversammlung
zurück berechnet werden, ist der Tag der Versammlung nicht
mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonn-
abend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden
oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die 
§§ 187 bis 193 des BGB sind nicht entsprechend anzuwenden.“

c) § 15 Ziffer 15.4. der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu
gefasst:
„Das Stimmrecht kann nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim-
mungen durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Der
Bevollmächtigte kann auch ein von der Gesellschaft benannter
weisungsgebundener Stimmrechtsvertreter sein. Die Gesell-
schaft kann bestimmen, dass Vollmachten nicht nur in Textform,
sondern auch per Telefax oder mittels elektronischer Medien
erteilt werden können, und die Art der Erteilung im Einzelnen
regeln. Die Einzelheiten für die Erteilung von Stimmrechtsvoll-
machten werden zusammen mit der Einberufung der Hauptver-
sammlung den Aktionären bekannt gegeben oder den Aktio-
nären auf eine in der Einladung zur Hauptversammlung bekannt
gegebene Weise zugänglich gemacht.“

d) § 15 der Satzung wird um eine neue Ziffer 15.6. wie folgt
ergänzt:
„Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre
zeitlich angemessen beschränken.“

e) § 3 der Satzung wird um eine neue Ziffer 3.4. wie folgt ergänzt:
„Informationen können an die Inhaber zugelassener Wertpapiere
der Gesellschaft auch im Wege der Datenfernübertragung 

Handel der Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder
einem Nachfolgesystem) während der letzten fünf Handelstage
vor der Veröffentlichung des Angebots.

Der Vorstand wird ermächtigt, neben der Veräußerung über die
Börse oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches
Angebot

aa) die erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung
einzuziehen. In diesem Fall ist der Aufsichtsrat ermächtigt, die
Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapital-
herabsetzung zu ändern;

bb) die erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre zur Bedienung von Bezugsrech-
ten zu nutzen, die Mitgliedern von Leitungsorganen und Mit-
arbeitern der Gesellschaft und mit ihr mehrheitlich ver-
bundenen Unternehmen im Rahmen von auf Ermächtigungs-
beschlüssen der Hauptversammlungen vom 28. Mai 2003,
23. Juni 2006, 16. Mai 2007 und 20. Mai 2009 beruhenden
Aktienoptionsprogrammen eingeräumt wurden;

cc) die erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre gegen Sachleistung im Rahmen
von Unternehmenszusammenschlüssen oder für den Erwerb
von Unternehmen,Teilen von Unternehmen oder Beteiligun-
gen an Unternehmen an Dritte zu veräußern;

dd) die erworbenen eigenenAktien unterAusschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre in anderer Weise als über die Börse an
Dritte zu veräußern.Voraussetzung dafür ist, dass der Preis,
zu dem die Aktien veräußert werden (ohne Veräußerungs-
nebenkosten),den durchschnittlichen Schlusskursim XETRA-
Handel der Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder
einem Nachfolgesystem) während der letzten fünf Handels-
tage vor der Begründung der Verpflichtung zur Veräußerung
nicht wesentlich unterschreitet und die zehn vom Hundert-
Schwelle des §186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Berücksichtigung
der Ausnutzung anderer Ermächtigungen zum Ausschluss
des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG seit Wirk-
samwerden dieser Ermächtigung nicht überschritten wird.

Die Ermächtigungen zu Buchstaben aa) bis dd) können ganz oder in
Teilen, einzeln oder gemeinsam, einmal oder mehrmals ausgeübt
werden. Sie erfassen auch die Verwendung von Aktien der Gesell-
schaft, die aufgrund von § 71d AktG erworben wurden.

(7) Beschlussfassung zur Änderung der Satzung aufgrund des
Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie
(„ARUG“) und weitere Satzungsänderung

Das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie („ARUG“)
wurde am 4. August 2009 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Das
„ARUG“ sieht unter anderem Änderungen bei der Berechnung von
Fristen und bei der Form von Vollmachten vor. Es ist daher erforder-
lich, die Satzung entsprechend anzupassen.

4 5



beschlossenen Aktienoptionsprogrammen der STRATEC Biomedical
Systems AG zu nutzen.
Weiterhin soll die STRATEC Biomedical Systems AG eigene Aktien ohne
erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehen können.
Konkrete Pläne für das Ausnutzen der Ermächtigung bestehen derzeit
nicht.

=====

Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die
sich rechtzeitig angemeldet und ihre Berechtigung durch einen durch das
depotführende Institut in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder eng-
lischer Sprache ausgestellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes
nachgewiesen haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den
Beginn des 30. April 2010, 0.00 Uhr, zu beziehen und muss der Gesell-
schaft mit der Anmeldung unter folgender Adresse spätestens bis zum 
14. Mai 2010, 24.00 Uhr, zugehen:

STRATEC Biomedical Systems AG
c/o Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
4027/H Hauptversammlungen 
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Deutschland
Telefax: +49 711 127-79256
E-Mail: HV-Anmeldung@LBBW.de

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft
werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung über-
sandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen,
bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises
ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung
und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis
des Anteilsbesitzes erbracht hat. Dabei richtet sich die Berechtigung zur
Teilnahme und der Stimmrechtsumfang ausschließlich nach dem Anteils-
besitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre
für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Veräußerungen nach
dem Nachweisstichtag haben für das gesetzliche Teilnahme- und Stimm-
recht des Veräußerers keine Bedeutung. Ebenso führt ein zusätzlicher
Erwerb von Aktien der Gesellschaft nach dem Nachweisstichtag zu kei-
nen Veränderungen bezüglich des Teilnahme- und Stimmrechts.Wer zum
Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzt und erst danach Aktionär
wird, ist nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Die Anmeldestelle wird
nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes den
Aktionären die Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersenden.

übermittelt werden. Die Übermittlung der Mitteilungen nach 
§§ 125, 128 AktG wird auf den Weg der elektronischen Kommu-
nikation beschränkt. Der Vorstand ist – ohne dass hierauf ein
Anspruch besteht – berechtigt, Mitteilungen auch in Papierform
zu versenden.“

=====

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 6 der
Tagesordnung:
Mit der Ermächtigung unter Punkt 6 der Tagesordnung soll der STRATEC
Biomedical Systems AG die Möglichkeit eröffnet werden, in den Grenzen
des § 71 Abs. 2 Satz 1 AktG eigene Aktien zu erwerben.
Vorrangig sollen die eigenen Aktien im Austausch gegen Sachleistung im
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von
Unternehmen oder Beteiligungen im Rahmen des Unternehmensgegen-
stands der STRATEC Biomedical Systems AG eingesetzt werden können.
Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft
erfordern die Möglichkeit, Unternehmen oder Beteiligungen daran im
Wege des Aktientauschs erwerben zu können. Durch den vorgeschlage-
nen Bezugsrechtsausschluss erhält die Gesellschaft den notwendigen
Handlungsspielraum, sich bietende Gelegenheiten zu Unternehmens-
zusammenschlüssen oder Beteiligungserwerben schnell und flexibel aus-
nutzen zu können, ohne den zeit- und kostenaufwendigeren Weg über
eine Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen Sacheinlage beschreiten
zu müssen. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vor-
stand darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen
gewahrt bleiben. Er wird sich bei der Bemessung des Werts der als
Gegenleistung gewährten Aktien am Börsenkurs der STRATEC-Aktie
orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes
nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungser-
gebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen.
Voraussetzung des in der Veräußerung rückerworbener Aktien liegenden
Bezugsrechtsausschlusses bei einer Veräußerung an Dritte gegen Bar-
leistung außerhalb der Börse ist, dass die von der Gesellschaft bei der
Veräußerung vereinbarte Gegenleistung den Börsenkurs zum Zeitpunkt
der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.
Die Ermächtigung gilt überdies mit der Maßgabe, dass die zehn vom 
Hundert-Schwelle des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Berücksichtigung
der Ausnutzung anderer Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG seit Wirksamwerden dieser
Ermächtigung nicht überschritten werden darf. Die STRATEC Biomedical
Systems AG macht damit von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung
mit § 186 Abs. 3 und 4 AktG vorgesehenen Möglichkeit zum erleichterten
Bezugsrechtsausschluss Gebrauch. Die Ermächtigung liegt im Interesse
der Gesellschaft und der Aktionäre, weil sie der Gesellschaft zu größerer
Flexibilität verhilft und es ihr ermöglicht,Aktien gezielt an Kooperations-
partner zu veräußern.
Die Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien soll auch die Möglich-
keit umfassen, eigene Aktien zur Bedienung von den in den Hauptver-
sammlungen am 28. Mai 2003, 23. Juni 2006, 16. Mai 2007 und 20. Mai 2009
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eingehen, um auf der Hauptversammlung berücksichtigt werden zu kön-
nen, soweit die Vollmachten nicht der Gesellschaft in der Hauptversamm-
lung vor der Abstimmung vorgelegt werden.

Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge, Auskunftsverlangen 
(Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126
Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG)

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapi-
tals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, können ver-
langen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntge-
macht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder
eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vor-
stand der STRATEC Biomedical Systems AG zu richten und muss der
Gesellschaft spätestens bis zum 20.April 2010, 24.00 Uhr, zugehen. Bitte
richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse:

STRATEC Biomedical Systems AG
Investor Relations (HV)
Gewerbestraße 37
75217 Birkenfeld
Deutschland
Telefax: +49 7082 7916-999
E-Mail: hauptversammlung@stratec-biomedical.de

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit
sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unver-
züglich nach Zugang des Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger
bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei
denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der
gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem im Inter-
net unter www.stratec-biomedical.de;Rubrik: Investor Relations > Haupt-
versammlung bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG
Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen
Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten
der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zum Abschlussprüfer übersen-
den. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Gegen-
anträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an 

STRATEC Biomedical Systems AG
Investor Relations (HV)
Gewerbestraße 37
75217 Birkenfeld
Deutschland
Telefax: +49 7082 7916-999
E-Mail: hauptversammlung@stratec-biomedical.de

zu richten.

Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können
ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen
Bevollmächtigten, auch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kredit-
institut, ausüben lassen.Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmel-
dung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den vorstehenden
Bestimmungen erforderlich.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-
mächtigung gegenüber der Gesellschaft sind in Textform zu erteilen. Die
Erteilung kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der
Gesellschaft erfolgen. Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts,
einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 AktG gleichge-
stellten Person oder Institution können Besonderheiten gelten; die Aktio-
näre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächti-
genden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten
Form der Vollmacht abzustimmen.
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft
eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären, die nicht persön-
lich an der Hauptversammlung oder der Abstimmung teilnehmen, an, sich
nach Maßgabe ihrer Weisungen durch einen von unserer Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter bei der Abstimmung vertreten zu las-
sen. Hierbei handelt es sich um Mitarbeiter der Gesellschaft, die aufgrund
einer Bevollmächtigung durch die Aktionäre gemäß den von diesen erteil-
ten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten abstimmen. Die
Abstimmung durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter ist nur möglich, soweit diesem eine Vollmacht schriftlich per
Telefax oder E-Mail mit pauschaler Weisung oder Weisungen zu den ein-
zelnen Tagesordnungspunkten erteilt wurde. Ohne eine Weisung an den
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu allen Tagesordnungspunkten ist
die Vollmacht ungültig. Weisungen zu Geschäftsordnungsanträgen sind
nicht möglich, hier wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme ent-
halten. Für die Bevollmächtigung eines von unserer Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreters kann das den Aktionären zusammen mit der
Eintrittskarte zugesandte Vollmachts- und Weisungsformular verwendet
werden. Um eine rechtzeitige Zusendung der Eintrittskarte zu ermög-
lichen, sollten die Aktionäre möglichst frühzeitig eine Bestellung bei ihrer
Depotbank aufgeben. Schriftliche, per Telefax oder E-Mail erteilte Voll-
machten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
für gemäß obigen Voraussetzungen rechtzeitig angemeldete Aktien müs-
sen spätestens bis zum 19. Mai 2010, 16.00 Uhr, bei der Gesellschaft unter
der Adresse bzw.Telefaxnummer oder E-Mail

STRATEC Biomedical Systems AG
c/o ITTEB GmbH & Co. KG
Bettina John
Vogelanger 25
86937 Scheuring
Deutschland
Telefax: +49 8195 9989664
E-Mail: hv@itteb.de
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Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge
von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich
zu machender Begründungen nach ihrem Eingang im Internet unter
www.stratec-biomedical.de; Rubrik: Investor Relations > Hauptversamm-
lung veröffentlichen. Dabei werden die bis zum 6. Mai 2010, 24.00 Uhr, bei
der oben genannten Adresse eingehenden Gegenanträge und Wahlvor-
schläge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle
Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten
Internetadresse veröffentlicht.

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen,
soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der
Tagesordnung erforderlich ist.

Unterlagen, Informationen und weitergehende Erläuterungen
Diese Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung sowie die der
Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, Informationen
und weitergehenden Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß
§ 121 Abs. 3 Ziff. 3 AktG werden von der Einberufung der Hauptver-
sammlung an über die Internetseite der Gesellschaft unter www.stratec-
biomedical.de; Rubrik: Investor Relations > Hauptversammlung zugänglich
gemacht und liegen in der Hauptversammlung zur Einsicht aus.

Angaben gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grund-
kapital der Gesellschaft EUR 11.445.736 und ist eingeteilt in 11.445.736
Stück Inhaber-Stammaktien mit ebensoviel Stimmen. Davon sind 63.895
Stück eigene Aktien nicht stimmberechtigt.

Birkenfeld, im April 2010

STRATEC Biomedical Systems AG

Der Vorstand
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Der Weg zum CongressCentrum Pforzheim (ccp)
Das CongressCentrum Pforzheim (ccp) liegt im Zentrum der Gold-
stadt Pforzheim, gleich neben dem Stadttheater und etwa 800 Meter
vom Hauptbahnhof entfernt (EC/IC-Anbindung). Ein Taxistand befin-
det sich direkt neben dem Bahnhofsgebäude.

Mit dem PKW erreichen Sie das CongressCentrum Pforzheim (ccp)
über die Autobahn „A8“ (Karlsruhe-München) am einfachsten über
die Anschlussstellen Pforzheim-Ost (aus Richtung München/Stuttgart)
bzw. Pforzheim-West (aus Richtung Karlsruhe). Nach Passieren des
Ortsschilds „Pforzheim“ folgen Sie bitte zunächst der Beschilderung
„Zentrum“ und später in der Innenstadt der Beschilderung „ccp“ bzw.
„Theater“.

Die Fahrtzeit vom Flughafen Stuttgart (STR) beträgt über die Auto-
bahn „A8“ knapp eine Stunde.

Unsere Hauptversammlung findet im CongressCentrum
Pforzheim (ccp) in den Räumlichkeiten „Mittlerer Saal“ statt.

Parkplatzangebot
Rund um das CongressCentrum Pforzheim (ccp) stehen 1.600 Park-
plätze in Tiefgaragen und Parkhäusern zur Verfügung. Idealerweise parken
Sie in der Tiefgarage des Stadtheaters, die sich direkt unter dem 
CongressCentrum Pforzheim (ccp) befindet. Von dort gelangen Sie
über den Fußgängerausgang „Theater“ bzw. „ccp CongressCentrum
Pforzheim“ direkt auf den Waisenhausplatz, an dem sich auch das
CongressCentrum Pforzheim befindet.

Kontakt
CongressCentrum Pforzheim
Am Waisenhausplatz 1-3
75172 Pforzheim
Deutschland
Telefon:+49 7231 14545-0
Telefax: +49 7231 14545-45
info@pkm.de
www.ccp-pforzheim.de 
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